
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2005/5/10 5Ob63/05h,
2Ob25/10f

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.2005

Norm

EheG §95

EheG §98 Abs1 letzter Satz

Rechtssatz

Der Antrag nach § 98 EheG kann in einem fristgerecht eingeleiteten Aufteilungsverfahren bis zu dessen Abschluss, und

damit auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 95 EheG, gestellt werden, wenn die Verbindlichkeit Gegenstand der

Aufteilungsentscheidung ist.

Entscheidungstexte

5 Ob 63/05h

Entscheidungstext OGH 10.05.2005 5 Ob 63/05h

2 Ob 25/10f

Entscheidungstext OGH 22.12.2010 2 Ob 25/10f
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